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Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) 
 

Wesentliche Punkte der Neuregelungen im Rahmen des AltEinkG ab 2005 
 

 
2005 
Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)  
Bei der Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen und 
späteren Rentenleistungen greifen folgende Änderun-
gen Platz: 
•  Die Beiträge zur GRV (bzw. zur Alterssicherung) 

sind für das Jahr 2005 zu 60% (abzüglich des 
vollen, steuerfreien ArbGeb-Anteils) als Sonder-
ausgabe steuerlich abziehbar (maximal 60% von 
max. 20.000 Euro und Günstigerprüfung al-
tes/neues Recht in den Jahren 2005 bis 2019 für 
Niedrigeinkommensbezieher); der Prozentsatz 
erhöht sich in jedem folgenden Kalenderjahr um 
2 Prozentpunkte. – Im Jahre 2005 sind somit 
20% des ArbN-Beitrags abziehbar; Bsp.: bei-
tragspflichtiges Brutto 30.000 Euro, Beitragssatz 
19,5%, Gesamtbeitrag 5.850 Euro (ArbGeb 2.925 
Euro, ArbN 2.925 Euro), davon 60% (3.510 Euro) 
abzüglich des steuerfreien ArbGeb-Beitrags ergibt 
585 Euro (= 20% von 2.925 Euro). -  Ab dem 
Jahre 2025 wird der vollständige ArbN-Beitrag zur 
GRV bei der Ermittlung der einkommensteuer-
rechtlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt.  

•  Parallel zur Freistellung der Beiträge von der Be-
steuerung werden die Renten bei Zugang ab 2040 
voll besteuert (Übergang zur nachgelagerten Be-
steuerung). Der der Einkommensteuer unterlie-
gende Anteil der Renten (Besteuerungsanteil) 
richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. 
Für den Rentenbestand und den Rentenzugang 
des Jahres 2005 beträgt der Besteuerungsanteil 
50%; er wird für jeden neu hinzukommenden 
Rentenjahrgang bis zum Jahre 2020 in Schritten 
von 2% auf 80% und anschließend in Schritten 
von 1% bis zum Jahre 2040 auf 100% angeho-
ben. Der sich nach Maßgabe des Besteuerungsan-
teils ergebende steuerfreie Betrag der Jahresbrut-
torente wird für jeden Rentenjahrgang (Kohorte) 
auf Dauer – als fester, undynamischer Euro-
Betrag (individueller Rentenfreibetrag) – festge-
schrieben; die Festschreibung gilt ab dem Jahr, 
das dem Rentenzugang folgt (durch Bezugnahme 
auf die erste volle Jahresrente wird vermieden, 
dass bei ansonsten gleichen Sachverhalten aber 
unterschiedlichem unterjährigem Zugangsdatum 
unterschiedliche steuerfreie Rentenbeträge dau-
erhaft festgeschrieben werden). Die Festschrei-
bung des individuellen Rentenfreibetrages kann 
dazu führen, dass zunächst steuerfrei bezogene 
Renten infolge der Rentenanpassungen steuerlich 
belastet werden. – Bei einer Veränderung des 
Jahresbetrags der Rente – z.B. durch Einkom-
mensanrechnung, Wechsel von Teil- in Vollrente 
oder Wegfall der Rente (nicht dagegen durch re-
gelmäßige Anpassungen) – ändert sich der steu-
erfreie Teil der Rente in dem Verhältnis, in dem 
der veränderte Jahresbetrag der Rente zum Jah-
resbetrag der Rente steht, der der Ermittlung des 
steuerfreien Teils der Rente zugrunde lag. – Fol-
gen Renten aus derselben Versicherung einander 
nach (z.B. von einer EM-Rente in eine Regelal-
tersrente mit 65 Jahren, Hinterbliebenenrente 
oder Unterbrechung bei Bezug einer großen Wit-
wenrente), so richtet sich der der Besteuerung 
unterliegende Anteil der Rente nach dem Prozent-
satz des Jahres, das sich ergibt, wenn die Laufzeit 

der vorhergehenden Rente von dem Jahr des Be-
zugs der späteren Rente abgezogen wird. 

•  Die Besteuerung wird durch Rentenbezugsmittei-
lungen der RV-Träger (bzw. Lebensversiche-
rungsunternehmen) an die »zentrale Stelle« (bei 
der BfA) sicher gestellt 

Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung führt 
das AltEinkG zu folgenden Neuregelungen: 
•  In den externen Durchführungswegen (Direktver-

sicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds) 
können Beschäftigte auch für Zeiten ohne Ent-
geltzahlung (z.B. bei Krankengeldbezug oder 
während Elternzeit) die Versicherung oder Ver-
sorgung mit eigenen Beiträgen (aus versteuertem 
und verbeitragtem Entgelt) fortsetzen; die Ver-
sorgungszusage des ArbGeb umfasst dann auch 
die Ansprüche aus den Eigenbeiträgen. Für diese 
Eigenbeiträge gelten die Sonderregelungen zur 
Entgeltumwandlung entsprechend (z.B. soforti-
ge(r) Unverfallbarkeit bzw. Insolvenzschutz) 

•  Die Möglichkeiten zur Abfindung von Anwart-
schaften auf betrAV werden eingeschränkt 

•  Die Möglichkeiten zur Übertragung von Versor-
gungsanwartschaften und –verpflichtungen der 
betrAV nach Beendigung eines Arbeitsverhältnis-
ses (Portabilität) werden erweitert – bei internen 
Durchführungswegen (Direktzusage, U-Kasse) 
nur, sofern Einvernehmen zwischen den Beteilig-
ten (alter ArbGeb, neuer ArbGeb und ArbN) be-
steht; keine Anwendung findet die Neuregelung 
auf Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentli-
chen Dienstes. Neben der Übertragung in Form 
der Übernahme der Versorgungszusage kann 
auch der Wert der vom ArbN beim alten ArbGeb 
(bzw. dessen Versorgungseinrichtung) erworbe-
nen unverfallbaren Anwartschaft in einen Kapital-
betrag umgerechnet und auf den neuen ArbGeb 
(bzw. dessen Versorgungseinrichtung) übertragen 
werden, der dem ArbN eine dem Übertragungs-
wert wertgleiche Zusage geben muss; in diesem 
Fall geht bei vollständiger Übertragung die Ver-
sorgungszusage des alten ArbGeb unter. Die Zu-
sage des neuen ArbGeb muss neben der Alters-
vorsorge nicht zwingend auch die anderen beiden 
biometrischen Risiken abdecken. Bei externen 
Durchführungswegen hat der ArbN ein Recht auf 
Übertragung, wenn er den Anspruch innerhalb ei-
nes Jahres nach Ausscheiden beim alten ArbGeb 
geltend macht (gilt nur für neue Versorgungszu-
sagen, die nach 2004 erteilt wurden). Der An-
spruch ist begrenzt auf Anwartschaften, deren 
Wert im Übertragungsjahr die RV-BBG (West) 
nicht übersteigt; wird die Grenze überschritten 
besteht kein Recht auf teilweise Mitnahme – die 
vertragliche Vereinbarung höherer Gesamt-
Übertragungswerte ist allerdings möglich. Für 
Anwartschaften aus dem auf Rechtsanspruch be-
ruhenden Übertragungswert besteht sofortiger 
Insolvenzschutz - Anwartschaften aus darüber hi-
nausgehenden Übertragungswerten können ver-
traglich für die PSV-Schutzfrist (zwei Jahre) insol-
venzgeschützt werden. Der neue ArbGeb hat zu-
dem die (übertragene, extern durchgeführte) 
betrAV extern durchzuführen, damit eine evtl. 
künftig anstehende nochmalige Mitnahme nicht 
ausgeschlossen werden kann. – Der Übertra-
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gungswert berechnet sich nach dem Barwert der 
Anwartschaft (Direktzusage, U-Kasse) bzw. dem 
bis zum Übertragungszeitpunkt beim Versor-
gungsträger gebildeten Kapital (Direktversiche-
rung, Pensionskasse, Pensionsfonds).  

•  Nimmt ein ArbN das für ihn beim ehemaligen 
ArbGeb aufgebaute Betriebsrentenkapital zur 
Versorgungseinrichtung seines neuen ArbGeb mit, 
so hat die Übertragung selbst keine steuerlichen 
Folgen. Für die Besteuerung der späteren – auf 
dem Übertragungsbetrag beruhenden - Leistun-
gen bleibt die steuerliche Behandlung der Beiträ-
ge vor der Übertragung maßgebend (Steuerfrei-
heit nach § 3 Nr. 63 EStG, individuelle Besteue-
rung, Pauschalversteuerung nach § 40b EStG) 

•  In die (begrenzte) Steuerfreiheit des § 3 Nr. 63 
EStG werden ab 2005 auch Beiträge zu einer Di-
rektversicherung einbezogen (Neufälle; in Altfäl-
len müssen ArbN gegenüber dem ArbGeb auf die 
Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG verzichten, um 
weiter die Pauschalversteuerung nutzen zu kön-
nen), sofern die Versorgungszusage eine Auszah-
lung in Form einer lebenslangen monatlichen 
Rente oder eines Auszahlungsplans mit Restkapi-
talverrentung vorsieht 

•  Für die Inanspruchnahme der Steuerfreiheit nach 
§ 3 Nr. 63 EStG wird auf eine ArbGeb-bezogene 
Betrachtung umgestellt; bei ArbGeb-Wechsel 
kann während eines Kalenderjahres der Höchst-
betrag der steuerlichen Förderung der betrAV 
(4% der RV-BBG) also erneut in Anspruch ge-
nommen werden 

•  Als Ersatz für den Wegfall des § 40b EStG wird 
der steuerfreie Höchstbetrag des § 3 Nr. 63 EStG 
(4 v.H. der RV-BBG West) für nach 2004 erteilte 
Versorgungszusagen um einen festen Betrag 
(1.800 EUR/Jahr) erhöht; Beitragsfreiheit wird für 
diesen Betrag nicht gewährt 

•  Als Ersatz für den Wegfall der Pauschalbesteue-
rung von Beiträgen für kapitalgedeckte Direktver-
sicherungs- und Pensionskassenzusagen (für 
Neuverträge ab 2005) und die entsprechende 
Vervielfältigungsregelung des § 40b EStG eröffnet 
§ 3 Nr. 63 EStG künftig die Möglichkeit, Abfin-
dungszahlungen oder Wertguthaben aus AZ-
Konten steuerfrei (1.800 Euro pro Beschäfti-
gungsjahr) für den Aufbau kapitalgedeckter 
betrAV zu nutzen; der so nutzbare maximale 
steuerfreie Betrag mindert sich um die steuerfrei-
en Beträge, die der ArbGeb im Jahr der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses und in den sechs 
vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat 
(Kalenderjahre vor 2005 sind nicht zu berücksich-
tigen). 

•  Der Beamten- und Werkspensionären (Direktzu-
sage, U-Kasse) zustehende ArbN-Pauschbetrag 
(920 €) wird nach einer Übergangszeit auf den 
für andere Altersbezüge geltenden Werbungskos-
tenpauschbetrag (102 €) gesenkt 

Die Änderungen im Bereich der privaten Altersvorsor-
ge und »Riester«-Rente beziehen sich hauptsächlich 
auf folgende Punkte: 
•  Als Sockelbetrag für die Altersvorsorgezulage sind 

ab 2005 jährlich 60 Euro zu leisten (bisher: Staf-
felung nach Kinderzulagenberechtigung zwischen 
60 und 90 Euro) 

•  Der Anleger kann den Anbieter eines »Riester«-
Produkts bevollmächtigen, für ihn die Zulage für 
jedes Beitragsjahr zu beantragen (Dauerzulage-
antrag bis auf Widerruf); damit entfällt beim An-
bieter die jährliche Übersendung eines Antrags-
formulars an den Zulageberechtigten. Die »zent-
rale Stelle« (bei der BfA) wird befugt, die bei-
tragspflichtigen Einnahmen des Zulageberechtig-
ten beim RV-Träger selbst zu erfragen 

•  Der Katalog der Zertifizierungskriterien für »Ries-
ter«-Produkte wird gestrafft; u.a. entfallen das 
Erfordernis lfd. Beitragszahlung in der Anspar-
phase und die produktbezogenen Anlagevorschrif-
ten. Der Mindestzeitraum für die Verteilung der 
Abschluss- und Vertriebskosten wird von zehn auf 
fünf Jahre reduziert. Bis zu zwölf (bisher: drei) 
monatliche Leistungen können in einer Auszah-
lung zusammengefasst werden. Die bisher bereits 
per Gesetzesauslegung zugelassene Teilkapital-
auszahlung bzw. Auszahlung in variablen Teilra-
ten außerhalb der monatlich gleich bleibenden 
oder steigenden Leistungen wird gesetzlich auf 
30% des zu Beginn der Auszahlungsphase zur 
Verfügung stehenden Kapitals begrenzt; auch ist 
eine gesonderte Auszahlung der in der Auszah-
lungsphase anfallenden Zinsen und Erträge zuläs-
sig. 

•  Für ab 2006 neu abgeschlossene Altersvorsorge-
verträge ist als zusätzliches Zertifizierungs- bzw. 
Förderkriterium die geschlechtsneutrale Berech-
nung der Leistung (Unisex-Tarif) erforderlich 

•  Die bisherigen Informationspflichten des Anbie-
ters sind kein Zertifizierungskriterium mehr – sie 
finden sich jedoch inhaltsgleich als allgemeine 
Vertragspflichten wieder. An neuen Informations-
pflichten des Anbieters werden  
(a) ein vorvertraglicher Bericht über die Gutha-

benentwicklung im Verlauf von 10 Jahren – 
bei gleichbleibenden Beiträgen sowie vor 
und nach Abzug von Wechselkosten (des An-
lageprodukts/Anbieters) – bei einer Verzin-
sung von 2%, 4% und 6% und 

(b) eine vorvertragliche und dann jährliche In-
formation darüber, ob und wie ethische, so-
ziale und ökologische Belange bei Verwen-
dung der Beiträge berücksichtigt werden  

eingeführt 
•  Für nach 2004 abgeschlossene Kapitallebensver-

sicherungen wird das Steuerprivileg teilweise ab-
geschafft. Wird die Versicherungsleistung nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuer-
pflichtigen und nach Ablauf einer Vertragslaufzeit 
von 12 Jahren ausgezahlt, so ist nur die Hälfte 
der Erträge zu versteuern.  
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